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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
69        Umweltamt

Beteiligt:
30        Rechtsamt

Betreff:
11. Landschaftsplanänderung - vereinfachtes Verfahren nach § 20 (2) LNatSchG 
NRW zur Anpassung an die Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz 
hier: 
a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen
b) Beschluss nach § 20 (2) LNatSchG NRW i. V. m. § 7 der Gemeindeordnung 
NRW - Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:
26.10.2021 Naturschutzbeirat
03.11.2021 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
04.11.2021 Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung
10.11.2021 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
24.11.2021 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
24.11.2021 Bezirksvertretung Hagen-Nord
25.11.2021 Bezirksvertretung Haspe
25.11.2021 Bezirksvertretung Hohenlimburg
16.12.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung und Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange, die im Rahmen der Beteiligung der von den 
Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen und den von den 
Änderungen berührten Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen 
zurück bzw. entspricht ihnen ganz oder teilweise im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen in der Vorlage. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des 
Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die 11. Landschaftsplanänderung, die als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift ist, bestehend aus dem textlichen 
Änderungsentwurf für den Festsetzungsteil einschließlich der in grau unterlegten 
Erweiterungen gemäß § 7 Abs. 3 i. V. m. § 20 Abs. 1 LNatSchG NRW. 
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Nächste Verfahrensschritte 

Nach der Beschlussfassung über die Anregungen und Bedenken und dem 
Satzungsbeschluss sind der höheren Naturschutzbehörde / Bezirksregierung 
Arnsberg die Verfahrensunterlagen anzuzeigen. Sollte die Bezirksregierung 
Arnsberg die Landschaftsplanänderung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
beanstanden, tritt sie mit dem Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Verwaltung wird beauftragt, die praktischen Auswirkungen der 11. 
Landschaftsplanänderung in einem Monitoring zu überprüfen und die 
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
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Kurzfassung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 20.05.2021 die Einleitung des 11. 
Landschaftsplanänderungsverfahrens zur Anpassung an die Rahmenrichtlinien 
Vertragsnaturschutz beschlossen (Drucksachennummer 0176/2021).

Einige im aktuellen Landschaftsplan enthaltenen Verbote wirken sich förderschädlich 
auf die Nutzung des Förderprogramms Vertragsnaturschutz aus. Als Lösung wurde 
die Umwandlung der betroffenen Ver- und Gebote in ein Anzeigeverfahren erarbeitet.

Die Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen 
und der von den Änderungen berührten Träger öffentlicher Belange (TÖBs) erfolgte 
durch Anschreiben am 12.08.2021 für die Dauer bis zum 09.09.2021. Zudem wurde 
eine öffentliche Beteiligung der von den Änderungen betroffenen 
Grundstückseigentümer*innen in der Zeit vom 18.08.2021 bis 08.09.2021 
durchgeführt.

Es sind insgesamt neun Stellungnahmen eingegangen, die von der Unteren 
Naturschutzbehörde geprüft wurden. Es ergibt sich eine Änderung zur im 
Beteiligungsverfahren ausgelegten Synopse.  

Begründung

Am 20.05.2021 hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung die Einleitung des 11. 
Landschaftsplan-Änderungsverfahrens nach § 14 Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG NRW) in Verbindung mit § 20 LNatSchG NRW beschlossen und die 
Verwaltung mit der Durchführung des vereinfachten Verfahrens nach § 20 Abs. 2 
LNatSchG NRW beauftragt (Drucksachennummer 0176/2021). Das vereinfachte 
Verfahren ist möglich, da durch die Anpassung in den allgemeinen Festsetzungen 
die Grundzüge der Planung nicht berührt sind.

Im Landschaftsplan Hagen sind für Naturschutzgebiete und geschützte 
Landschaftsbestandteile Verbote festgesetzt, die die landwirtschaftliche Nutzung 
beschränken. Einige dieser Verbote sind mit dem Förderprogramm 
Kulturlandschaftsprogramm der Stadt Hagen auf Basis der Rahmenrichtlinien 
Vertragsnaturschutz nicht kompatibel und wirken sich förderschädlich aus. 

Eine erfolgreiche Sicherung der dauerhaften extensiven Bewirtschaftung von Wiesen 
und Weiden in den besonderen Schutzgebieten hängt zunehmend von diesem 
Förderprogramm ab. Bei vollständiger Einstellung der Bewirtschaftung sind 
nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Daher ist eine Änderung 
des Landschaftsplans für die Fortführung von Bewilligungen im Rahmen des 
Kulturlandschaftsprogramms der Stadt Hagen unabdingbar. Diese soll weiterhin den 
Schutzzweck gewährleisten, aber zugleich den Interessen der Landwirtinnen und 
Landwirten an finanzieller Unterstützung entgegenkommen. Einschränkungen in der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der betroffenen Flächen erfolgen dann im Zuge 
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der Bewilligungen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms Hagen oder im hier 
neu eingeführten Anzeigeverfahren.

Betroffen von den Änderungen sind Teile der allgemeinen Verbote Nr. 16, Nr. 18 und 
Nr. 19 für alle Naturschutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile:

Verbot Nr. 16:
Das Kälken und Düngen des Bodens und der Gewässer mit den unter Verbot Nr. 15 
genannten Stoffen sowie das Anfüttern von Fischen und Wasservögeln und andere 
Maßnahmen, die den Chemismus des Wassers verändern können.

Verbot Nr. 18:
Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzubeweiden, vor dem 01.07. eines jeden 
Jahres zu schneiden und mehr als 2 Schnitte pro Jahr durchzuführen.

Verbot Nr. 19:
Weiden vor dem 01.07. und nach dem 31.10. eines jeden Jahres zu beweiden, mit 
mehr als 2 Großvieheinheiten je Hektar zu beweiden oder diese als Wiese zu nutzen. 

In Konflikt mit den Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz stehen die Festsetzungen 
zur Düngung, zu den Mahdterminen und zur Festlegung der Tierbesatzdichte für die 
Beweidung (Großvieheinheiten GVE/ha). 

Als Lösung ist die Umwandlung der betroffenen Verbote, bzw. Teil-
verbotstatbestände in ein Anzeigeverfahren erarbeitet worden. Der Katalog der 
allgemeinen Gebote für alle Naturschutzgebiete und geschützten 
Landschaftsbestandteile soll um die Gebote 12 bis 14 erweitert werden. Die 
Aufnahme der Anzeigeerfordernisse als Gebote ermöglicht auch weiterhin ein 
ordnungsbehördliches Tätigwerden, da in § 77 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG NRW 
Verstöße gegen Gebote für Schutzgebiete genauso wie Verstöße gegen Verbote als 
Ordnungswidrigkeit behandelt werden. Somit ändert sich in den 
ordnungsbehördlichen Ahndungsmöglichkeit nichts. 

In der Erläuterung zum Anzeigeverfahren wird dargelegt, dass das Ziel die „natur-
schutzgerechte Entwicklung“ zum „Erreichen und zur Erhaltung des besonderen 
Schutzzweckes des jeweiligen Naturschutzgebietes“ oder geschützten 
Landschaftsbestandteils ist. Der besondere Schutzzweck eines jeden 
Schutzgebietes wird im Landschaftsplan Hagen unter Nennung von spezifischen 
Zielarten (Pflanzen und Tiere) genau beschrieben. Eine angezeigte Maßnahme darf 
nur durchgeführt werden, wenn sie dem Schutzzweck entspricht. 

Da der aktuelle Landschaftsplan für einige Naturschutzgebiete und geschützte 
Landschaftsbestandteile auch besondere Ver- und Gebote mit förderschädlichem 
Inhalt festsetzt, sollen hier ebenfalls Änderungen vorgenommen werden. In diesen 
Fällen werden z. B. konkrete zeitliche Festsetzungen gestrichen. Als weitere 
Korrektur soll der Begriff der „Streuwiesennutzung“ herausgenommen werden, da 
diese Art der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in Hagen nicht praktiziert wird.
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Zu a) 

Die Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen 
und der von den Änderungen berührten Träger öffentlicher Belange (TÖBs) erfolgte 
durch Anschreiben am 12.08.2021. Zudem erfolgte eine öffentliche Beteiligung vom 
18.08.2021 bis 08.09.2021.

Anders als im Einleitungsbeschluss aufgeführt, erfolgte keine Beteiligung gemäß 
§ 11 DVO-LNatSchG, da dies für ein vereinfachtes 
Landschaftsplanänderungsverfahren gemäß § 20 LNatSchG NRW nicht erforderlich 
ist.

Alle eingegangenen Stellungnahmen sowie die Abwägung der Anregungen und 
Bedenken seitens der unteren Naturschutzbehörde sind in den Anlagen 1 bis 9 
einsehbar. 

I. Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen: 

Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
1. Grundstückseigentümer vom 24.08.2021 (Anlage 1) 
2. Grundstückseigentümer vom 25. und 26.08.2021 (Anlage 2) 
3. Grundstückseigentümer vom 02.09.2021 (Anlage 3) 

II. Beteiligung der von den Änderungen berührten Träger öffentlicher Belange: 

Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
4. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 33, Ländliche Entwicklung, 

Bodenordnung, Stiftstraße 53, 59494 Soest vom 19.08.2021 (Anlage 4) 
5. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 

Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen vom 19.08.2021 (Anlage 5) 
6. Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr, 

Platanenallee 56, 59425 Unna vom 06.09.2021 (Anlage 6) 
7. Regionalverband Ruhrgebiet, Referat Regionalentwicklung, 

Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen vom 06.09.2021 (Anlage 7) 
8. Regionalverband Ruhrgebiet, Referat 15, Regionalplanungsbehörde, 

Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen vom 06.09.2021 (Anlage 8) 
9. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 51, Höhere Naturschutzbehörde, Hansa-

straße 19, 59821 Arnsberg

In den von den Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen Nr. 4, 5 
und 8 wurden keine Bedenken oder abwägungsrelevanten Anregungen geäußert. 
Die weiteren Stellungnahmen, wie auch die von den Grundstückseigentümer*innen 
eingegangenen Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden in der 
Abwägungstabelle aufgeführt (Anlage 10). 

Als Abwägungsergebnis wurde aufgrund der Stellungnahme der 
Landwirtschaftskammer eine Unberührtheitsklausel in die neuen Gebote Nr. 12 – 14 
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für alle Naturschutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile aufgenommen. 
Hierdurch wird vermieden, dass Teilnehmende am Förderprogramm 
Vertragsnaturschutz eine gesonderte Anzeige zusätzlich zu den Antragsunterlagen 
Vertragsnaturschutz vorlegen müssen. Die Anregung der Bezirksregierung Arnsberg/ 
höhere Naturschutzbehörde nach der Durchführung eines fachlichen Monitorings 
wird seitens der unteren Naturschutzbehörde auch als sinnvoll angesehen und 
berücksichtigt. Details der praktischen Durchführung zur Evaluierung der 11. 
Landschaftsplanänderung erfolgen in Absprache mit der höheren 
Naturschutzbehörde.

Zu b) 

Folgt der Rat der Stadt Hagen dem Beschlussvorschlag dieser Verwaltungsvorlage, 
wird der im Rahmen der 11. Landschaftsplanänderung geänderte Landschaftsplan 
Hagen gemäß § 7 Abs. 3 LNatSchG NRW als Satzung beschlossen. Anschließend 
ist er der Bezirksregierung Arnsberg anzuzeigen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, 
dass im vereinfachten Änderungsverfahren nach § 20 Abs. 2 LNatSchG NRW 
beteiligte Träger öffentlicher Belange und Bürger*innen Bedenken gegen die 
Änderungen vorgebracht haben. Sollte die Bezirksregierung Arnsberg den 
geänderten Landschaftsplan nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
beanstanden, tritt er mit dem Tage seiner öffentlichen Bekanntmachung durch die 
Stadt Hagen in Kraft.

Bestandteile der Vorlage:

 Anlage 1 – Anlage 9: 
die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen 
der von den Änderungen betroffenen Grundstückseigentümer*innen und 
berührten Träger öffentlicher Belange 

 Anlage 10
Abwägungstabelle der im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 

 Anlage 11
die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ausgelegte Synopse 

 Anlage 12
Entwurf der 11. Landschaftsplanänderung mit den aufgrund der 
eingegangenen Anregungen und Bedenken vorgenommenen Änderungen
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Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
x keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

 

 

gez. i. V. Christoph Gerbersmann gez. Henning Keune
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Abwägungstabelle über die eingegangenen Stellungnahmen 

 

11. Landschaftsplanänderung 

Verfahren nach § 20 LNatSchG NRW 

 

 

Ergebnis der Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Grundstücksei-

gentümer*innen und der von den Änderungen berührten Träger öffentlicher Be-

lange nach § 20 LNatSchG NRW i. V. m. § 11 (5) BNatSchG 

 

I. Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Bürger*innen 

Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

 

1. Grundstückseigentümer vom 24.08.2021 (Anlage 1) 

2. Grundstückseigentümer vom 25. und 26.08.2021 (Anlage 2) 

3. Grundstückseigentümer vom 02.09.2021 (Anlage 3) 

 

Diese Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden hier in der Ab-

wägungstabelle aufgeführt. 

 

Nr. Stellungnahme/ Zusammen-

fassung 

Beschlussvorschlag der  

Verwaltung 

An- 

passung 

Ja Nein 

1 Der Grundstückseigentümer 

erbittet eine Fristverlänge-

rung zur Abgabe einer Stel-

lungnahme und stimmt frist-

wahrend der 11. Land-

schaftsplanänderung nicht 

zu. 

Es ist bei Fristverlängerung 

bis zum 17.09.2021 keine 

weitere Stellungnahme sei-

tens des Grundstückseigen-

tümers eingegangen. Inhaltli-

che Argumente sind nicht 

vorgebracht worden. Die Be-

lange zur Durchführung der 

11. Landschaftsplanände-

rung werden seitens der Ver-

waltung höher bewertet als 

die fristwahrende pauschale 

Ablehnung. 

 

Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 x 
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2 Der Eigentümer ist „gegen 
jegliche Beschränkungen, 
die [seinem] Eigentum zuteil-
werden soll oder schon zu-
teilgeworden ist“. Die Argu-
mentationsfolge in der Be-
gründung für die Änderung 
sei „ziemlich egoistisch und 
auf jeden Fall willkürlich“.  

 

Der Grundstückseigentümer 
bringt keine sachlichen, dem 
Verfahren dienenden Anre-
gungen vor. 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 x 

3 Der Eigentümer ist grund-
sätzlich „für den Erhalt des 
seit ca. 70 Jahren bestehen-
den Zustands des Grund-
stücks“. Er beklagt jedoch: 
„Uns hat man bisher nur Ein-
schränkungen auferlegt.“  

 

Es ergeben sich keine Anre-
gungen und Bedenken, die 
eine Änderung des Entwur-
fes erfordern. 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 

 

 X 

 

 

 

II. Beteiligung der von den Änderungen berührten Träger öffentlicher Belange 

Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

 

4. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 33, Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, 
Stiftstraße 53, 59494 Soest vom 19.08.2021 (Anlage 4) 

5. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 
Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen vom 19.08.2021 (Anlage 5) 

6. Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr, Pla-
tanenallee 56, 59425 Unna vom 06.09.2021 (Anlage 6) 

7. Regionalverband Ruhrgebiet, Referat Regionalentwicklung, Kronprinzenstraße 
35, 45128 Essen vom 06.09.2021 (Anlage 7) 

8. Regionalverband Ruhrgebiet, Referat 15, Regionalplanungsbehörde, Kronprin-
zenstraße 15, 45128 Essen vom 06.09.2021 (Anlage 8) 

9. Bezirksregierung Arnsberg, Dez 51, Höhere Naturschutzbehörde, Hansastraße 
19, 59821 Arnsberg vom 12.10.2021 (Anlage 9) 

 

In den von den Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen Nr. 4, 5 

und 8 wurden keine Bedenken oder abwägungsrelevanten Anregungen geäußert. Die 

weiteren Stellungnahmen, über die ein Beschluss notwendig ist, werden hier in der 

Abwägungstabelle aufgeführt. 
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Nr. Stellungnahme/ Zusammen-

fassung 

Beschlussvorschlag der  

Verwaltung 

An- 

passung 

Ja Nein 

6 Die Landwirtschaftskammer 
NRW kritisiert das geplante 
Anzeigeverfahren für den 
Mahdtermin und die Anzahl 
der Schnitte, für die Bewei-
dung und für das Kälken und 
Düngen aufgrund der vierwö-
chigen Frist als „praxisfern“. 
Als Grund wird angeführt, 
dass der Vegetationsverlauf 
„stark witterungsabhängig“ 
sei und somit o. g. Maßnah-
men nur kurzfristig festgelegt 
werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus wird ange-
regt, „eine Neuansaat bzw. 
das Nachsäen von Wiesen 
und Weiden“ zu ermöglichen, 
welches derzeit durch den 
Landschaftsplan verboten 
wird. 

 

Der Anregung zu Verkürzung 

der Frist wird nicht entspro-

chen. Eine kurzfristige An-

zeige würde die Handlungs-

fähigkeit der Verwaltung zu 

stark einschränken, da ggf. 

weitere Unterlagen zur Prü-

fung beizulegen sind. Die 

Verwaltung wird jedoch im-

mer bemüht sein, die vierwö-

chige Anzeigefrist nicht kom-

plett auszuschöpfen. Die un-

tere Naturschutzbehörde 

wertet den Grundantrag auf 

Teilnahme an dem Förder-

programm Vertragsnatur-

schutz als Anzeige, da in 

diesem Zusammenhang die 

Inhalte des Anzeigeverfah-

rens festgesetzt werden. 

Eine weitere Anzeige entfällt 

somit. Die Anregung wird 

aufgenommen und zur Klar-

stellung erfolgt als Ergän-

zung der neuen Gebote 12 – 

14 eine Unberührtheitsklau-

sel bei Teilnahme am För-

derprogramm Vertragsnatur-

schutz.  

 

Der Anregung wird teil-

weise gefolgt. 

 

Das hier im 11. Landschafts-

planänderungsverfahren neu 

aufgenommene Verbot zur 

Nachsaat wird nicht zurück-

genommen. Es ermöglicht 

den betroffenen Landwir-

ten*innen den Erhalt der ent-

sprechenden 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Ausgleichszahlung bei der 

Landwirtschaftskammer. An-

derenfalls haben die be-

troffenen Landwirt*innen 

nicht die Möglichkeit, die ent-

sprechende Ausgleichszah-

lung zu erhalten. Die Beibe-

haltung des neuen Verbots 

wirkt sich nicht negativ auf 

die weitere Entwicklung der 

Grünlandflächen aus. Im Ein-

zelfall besteht bei Bedarf ei-

ner erforderlichen Nachsaat 

die Möglichkeit der Erteilung 

einer naturschutzrechtlichen 

Befreiung bei Zustimmung 

durch des Naturschutzbei-

rats. 

 

Der Anregung wird nicht 

gefolgt. 

 

7 Die Änderung wird „grund-

sätzlich begrüßt“. Es wäre je-

doch „sinnvoller, wenn die 

Förderrichtlinien entspre-

chend angepasst würden“. 

Eine Änderung der Förder-
richtlinien liegt nicht im Er-
messen der unteren Natur-
schutzbehörde/ des Rates 
der Stadt Hagen und ist nicht 
Thema des 11. Änderungs-
verfahrens. 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

 

 x 

9 Es werden keine Beanstan-

dungen zum formalen Ver-

fahren nach § 20 Abs. 2 

LNatSchG NRW (vereinfach-

tes Verfahren) geltend ge-

macht. 

 

Ein Monitoring bzgl. der na-

turschutzfachlichen Entwick-

lung der Naturschutzgebiete 

und geschützten Land-

schaftsbestandteile/Wirkung 

Die Anregung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die untere Naturschutzbe-

hörde hält die Anregung für 

sinnvoll und wird in Abstim-

mung mit der höheren Natur-

schutzbehörde ein 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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der in Rede stehenden Än-

derung und der neu einge-

führten Verwaltungsschritte 

der durchgeführten Ände-

rung wird für erforderlich ge-

halten. Es wird um Mitteilung 

gebeten bzgl. des Beginns 

und der zeitlichen Abstände 

des Monitorings sowie deren 

Ergebnisse. 

naturschutzfachliches Moni-

toring ab der Vegetationspe-

riode nach Rechtskraft des 

geänderten Landschafts-

plans einführen.   

 

Der Anregung wird gefolgt. 
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11. Landschaftsplanänderung 

Synopse: bisherige Formulierung und neue Formulierung des Landschaftsplans 

 

 Bisherige Formulierung Neue Formulierung Begründung 

 

1.0.5. Ord-
nungswidrigkei-
ten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 70(1) LG NW 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
die für die Naturschutzgebiete, Landschafts-
schutzgebiete, die Naturdenkmale, die ge-
schützten Landschaftsbestandteile getroffenen 
Ver- oder Gebote verstößt. 
 
Gem. § 70 Abs. 2 LG NW handelt ferner ord-
nungswidrig, wer:  
 
a) entgegen § 48 Abs. 3 LG NW die Bezeich-
nung "Naturschutzgebiet", "Landschafts-
schutzgebiet", Naturdenkmal" oder "National-
park" für Teile von Natur und Landschaft ver-
wendet, die nicht nach diesem Gesetz ge-
schützt sind,  
 
b) entgegen § 48 Abs. 4 LG NW Kennzeichen 
oder Bezeichnungen verwendet, die denen 
nach § 48 Abs. 2 
 oder 3 LG NW zum Verwechseln ähnlich sind.  
 
Ordnungswidrigkeiten können gem. § 71 LG 
geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße 

Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Abs. 1 Nr. 
4 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG 
NRW) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen die für die Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, die Naturdenkmale, die 
geschützten Landschaftsbestandteile getroffe-
nen Ver- oder Gebote verstößt. 
 
Gem. § 77 Abs. 2 LNatSchG NRW handelt fer-
ner ordnungswidrig, wer:  
 
a) entgegen § 50 Abs. 3 LNatSchG NRW die 
Bezeichnung „Naturschutzgebiet“, „Land-
schaftsschutzgebiet“, „Naturdenkmal“, „ge-
schützter Landschaftsbestandteil“, „geschütz-
ter Biotop“, „Biosphärenregion“, „National-
park“, „Nationales Naturmonument“ oder „Na-
turpark“ für Teile von Natur und Landschaft 
verwendet, die nicht nach diesem Gesetz ge-
schützt sind,  
 
b) entgegen § 50 Abs. 4 LNatSchG NRW 
Kennzeichen oder Bezeichnungen verwendet, 
die denen nach § 50 Abs. 2 oder 3 LNatSchG 
NRW zum Verwechseln ähnlich sind.  

Rechtsgrundlage 
wird aktualisiert. 



kann dabei gem. § 71(1) LG NW bis zu 
100.000 DM betragen. 

 
Ordnungswidrigkeiten können gem. § 78 
LNatSchG NRW geahndet werden. Die Höhe 
der Geldbuße kann dabei gem. § 78 Abs. 1 
LNatSchG NRW bis zu fünfzigtausend Euro 
betragen. 

 
1.1.1. Allgemeine Festsetzungen für alle Naturschutzgebiete 

1.1.1. I. Verbote  
Verbot Nr. 16 

Das Kälken und Düngen des Bodens und der 
Gewässer mit den unter Verbot 15 genannten 
Stoffen sowie das Anfüttern von Fischen und 
Wasservögeln und andere Maßnahmen, die 
den Chemismus des Wassers verändern kön-
nen. 
 
Erläuterungen:  
In begründeten Fällen können  
- eine Waldkalkung im Rahmen der Bekämp-
fung 
 von Waldschäden und  
- eine Düngung zur Unterdrückung von Gras-
arten wie Drahtschmiele und Rotschwingel, 
die vom Weidevieh gemieden werden,  
zugelassen werden, soweit dies dem Schutz-
zweck nicht zuwiderläuft und erhaltenswürdige 
Pflanzengesellschaften nicht nachhaltig beein-
trächtigt werden. Auf Ziffer 1.0.2 wird dabei 
verwiesen. 

Das Kälken und Düngen der Gewässer sowie 
das Anfüttern von Fischen und Wasservögeln 
und andere Maßnahmen, die den Chemismus 
des Wassers verändern können. 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 
 

1.1.1. I. Verbote  
Verbot Nr. 18 
Neu: 
Verbot Nr. 18 a 

Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzube-
weiden, vor dem 1.7. eines jeden Jahres zu 
schneiden und mehr als 2 Schnitte pro Jahr 
durchzuführen. 

18 a. 
Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzube-
weiden und nachzusäen. 
18 b. 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 



Verbot Nr. 18 b  
Erläuterungen:  
Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, wieder 
artenreiche Wiesen- und Weidegrünlandge-
sellschaften zu schaffen. Die gleichmäßige 
Bewirtschaftung ist dafür erforderlich.  
 
Diese sowie alle anderen für die landwirt-
schaftliche Bodennutzung festgesetzten Ver-
bote sind aus den entsprechenden Bewirt-
schaftungspaketen des Mittelgebirgsprogram-
mes hergeleitet worden und werden durch im 
Rahmen der besonderen Festsetzungen für 
die einzelnen Naturschutzgebiete getroffenen 
zusätzlichen Verbote, Gebote sowie Befreiun-
gen ergänzt, variiert bzw. aufgehoben. 
  
Auch im Hinblick auf eine einvernehmliche 
Umsetzung (Finanzierung) dieser Festsetzun-
gen ist die Aufnahme der betroffenen Grund-
stücke in die entsprechenden Landespro-
gramme beabsichtigt, sofern die "Förderrichtli-
nien Naturschutz" nicht besser greifen.  
Hier kommt dem 1991 angelaufenen Gewäs-
serauenschutzprogramm eine besondere Be-
deutung zu. Die Aufnahme der Naturschutzge-
biete im Bereich der Ruhr- und der Lenneaue 
in dieses Programm ist in Aussicht gestellt 
worden. 

Mehr als zwei Schnitte pro Jahr auf den vege-
tationskundlich bedeutsamen Grünlandflächen 
gemäß Biotoptypenkartierung NRW durchzu-
führen. Unberührt hiervon sind Flächen im Ei-
gentum der Stadt Hagen und der Nordrhein-
Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege (NRW-Stiftung). 
 
Erläuterungen:  
Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, wieder 
artenreiche Wiesen- und Weidegrünlandge-
sellschaften zu schaffen. Die gleichmäßige 
Bewirtschaftung ist dafür erforderlich.  
 

dem Verbot her-
ausgenommen. 
  

1.1.1. I. Verbote  
Verbot Nr. 19 

Weiden vor dem 1.7. und nach dem 31.10 ei-
nes jeden Jahres zu beweiden, mit mehr als 2 

Weiden nachzusäen oder diese als Wiese zu 
nutzen. 
 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 



Großvieheinheiten je Hektar zu beweiden oder 
diese als Wiese zu nutzen. 
Der "Putzschnitt" gehört dabei zu einer ord-
nungsgemäßen Beweidung. 
 
Erläuterungen:  
Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmähen 
der Weide unmittelbar nach einer vorausge-
gangenen Beweidung verstanden. 

Der "Putzschnitt" gehört dabei zu einer ord-
nungsgemäßen Beweidung. 
 
Erläuterungen:  
Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmähen 
der Weide unmittelbar nach einer vorausge-
gangenen Beweidung verstanden. 

dem Verbot her-
ausgenommen. 
 
 

1.1.1. I. Verbote  
Verbot Nr. 22 

Biozide anzuwenden oder zu lagern; 
 
Erläuterungen:  
Biozide sind z.B. Pflanzenschutz-, Schädlings-
bekämpfungs- und Unkrautvernichtungsmittel.  
Hinsichtlich der Möglichkeit eines selektiven 
Einsatzes solcher Mittel wird auf Ziffer 1.0.2 
verwiesen. 
 
unberührt hiervon bleiben Maßnahmen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft zur Vermeidung nachgewiese-
ner starker Kalamitäten im Einvernehmen mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

Pflanzenschutzmittel anzuwenden oder zu la-
gern; 
 
Erläuterungen: 
Hinsichtlich der Möglichkeit eines selektiven 
Einsatzes solcher Mittel wird auf Ziffer 1.0.2 
verwiesen. 
 
unberührt hiervon bleiben Maßnahmen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft zur Vermeidung nachgewiese-
ner starker Kalamitäten im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde. 

Redaktionelle 
Korrektur, da Bi-
ozide fachlich 
nicht der richtige 
Begriff ist. 

1.1.1. II. Gebote 
Neu: 
Gebot Nr. 12 
 

- Gebote, die vor allem die landwirtschaftli-
che Bodennutzung betreffen 
 
Anzeigeverfahren für Kälken und Düngen 
Das Kälken sowie das Düngen mit N-haltigen 
Düngemitteln ist bei der unteren Naturschutz-
behörde anzuzeigen. Der Bedarf ist z. B. 
durch eine Bodenanalyse nachzuweisen. 

Ergänzen von 
neuen Geboten 
zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens  



Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 
Erläuterungen: Die Ziele der Maßnahme sind 
die Einstellung des auf den jeweiligen Standort 
angepassten Ziel-pH-Wertes und der Gehalts-
klasse B der Nährstoffe im Boden gemäß Dün-
geverordnung unter Berücksichtigung und För-
derung der im Boden lebenden Mikroorganis-
men sowie die naturschutzgerechte Entwick-
lung der Wiesenflächen durch eine ange-
passte Düngung und Kalkung zum Erreichen 
und zur Erhaltung des besonderen Schutz-
zweckes des jeweiligen Naturschutzgebietes. 

1.1.1. II. Gebote 
Neu: 
Gebot Nr. 13 
 

- Anzeigeverfahren für ersten Mahdtermin 
und Schnitthäufigkeit 
Der erste Mahdtermin und die Anzahl der 
Schnitte pro Jahr sind bei der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. 
Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 

Ergänzen von 
neuen Geboten 
zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens 



Erläuterungen: Das Ziel der Maßnahme ist die 
naturschutzgerechte Entwicklung der Wiesen-
flächen durch eine angepasste Mahd zum Er-
reichen und zur Erhaltung des besonderen 
Schutzzweckes des jeweiligen Naturschutzge-
bietes. 

1.1.1. II. Gebote 
Neu: 
Gebot Nr. 14 
 

- Anzeigeverfahren für Beweidungsdichte 
und -zeitraum 
Die Beweidungsdichte (GVE/ha) und der Be-
weidungszeitraum sind bei der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. 
Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 
Erläuterungen: Das Ziel der Maßnahme ist die 
naturschutzgerechte Entwicklung der Weide-
flächen durch eine angepasste Beweidung 
zum Erreichen und zur Erhaltung des beson-
deren Schutzzweckes des jeweiligen Natur-
schutzgebietes. 

Ergänzen von 
neuen Geboten 
zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens 

 
1.4.1 Allgemeine Festsetzungen für alle geschützten Landschaftsbestandteile 

I. Verbote 
Verbot Nr. 16 

Das Kälken und Düngen des Bodens und der 
Gewässer mit den unter Verbot 15 genannten 
Stoffen sowie das Anfüttern von Fischen und 
Wasservögeln und andere Maßnahmen, die 

Das Kälken und Düngen der Gewässer sowie 
das Anfüttern von Fischen und Wasservögeln 
und andere Maßnahmen, die den Chemismus 
des Wassers verändern können. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 



den Chemismus des Wassers verändern kön-
nen. 
 
Erläuterungen:  
In begründeten Fällen können im Rahmen der 
 Bekämpfung von Waldschäden,  
- eine Waldkalkung und 
- eine Düngung zur Unterdrückung von Gras-
arten, wie z.B. Drahtschmiele und Rotschwin-
gel, die vom Weidevieh gemieden werden,  
zugelassen werden, soweit dies dem Schutz-
zweck nicht zuwiderläuft und erhaltenswürdige 
Pflanzengesellschaften nicht nachhaltig beein-
trächtigt werden.  
Auf Ziffer 1.0.2 wird dabei verwiesen. 

 

I. Verbote 
Verbot Nr. 18 
Neu: 
Verbot Nr. 18 a 
Verbot Nr. 18 b 

Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzube-
weiden, vor dem 1.7. eines jeden Jahres zu 
schneiden und mehr als 2 Schnitte pro Jahr 
durchzuführen. 
 
Erläuterungen:  
Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, wieder ar-
tenreiche Wiesen- und Weidegrünlandgesell-
schaften zu schaffen. Die gleichmäßige Be-
wirtschaftung ist dafür erforderlich.  
 
Diese sowie alle anderen für die landwirt-
schaftliche Bodennutzung festgesetzten Ver-
bote sind aus den entsprechenden Bewirt-
schaftungspaketen des Mittelgebirgsprogram-
mes hergeleitet worden und werden durch im 
Rahmen der besonderen Festsetzungen für 

18 a. 
Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzube-
weiden und nachzusäen. 
 
18 b. 
Mehr als zwei Schnitte pro Jahr auf den vege-
tationskundlich bedeutsamen Grünlandflächen 
gemäß Biotoptypenkartierung NRW durchzu-
führen. Unberührt hiervon sind Flächen im Ei-
gentum der Stadt Hagen und der Nordrhein-
Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege (NRW-Stiftung). 
 
Erläuterungen:  
Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, wieder ar-
tenreiche Wiesen- und 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 
 
 
  



die einzelnen geschützten Landschaftsbe-
standteile getroffenen zusätzlichen Verbote, 
Gebote sowie Befreiungen ergänzt, variiert 
bzw. aufgehoben. 
  
Auch im Hinblick auf eine einvernehmliche 
Umsetzung (Finanzierung) dieser Festsetzun-
gen ist die Aufnahme der betroffenen Grund-
stücke in die entsprechenden Landespro-
gramme beabsichtigt, sofern die "Förderrichtli-
nien Naturschutz" nicht besser greifen. 

Weidegrünlandgesellschaften zu schaffen. Die 
gleichmäßige Bewirtschaftung ist dafür erfor-
derlich.  
 

I. Verbote 
Verbot Nr. 19 

Weiden vor dem 1.7. und nach dem 31.10 ei-
nes jeden Jahres zu beweiden, mit mehr als 2 
Großvieheinheiten/ha zu beweiden oder diese 
als Wiese zu nutzen. 
Der "Putzschnitt" gehört dabei zu einer ord-
nungsgemäßen Beweidung. 
 
Erläuterungen:  
Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmähen 
der Weide unmittelbar nach einer vorausge-
gangenen Beweidung verstanden. 

Weiden nachzusäen oder diese als Wiese zu 
nutzen. 
 
Der "Putzschnitt" gehört dabei zu einer ord-
nungsgemäßen Beweidung. 
 
Erläuterungen:  
Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmähen 
der Weide unmittelbar nach einer vorausge-
gangenen Beweidung verstanden. 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen.  

I. Verbote 
Verbot Nr. 22 

Biozide anzuwenden oder zu lagern. 
 
Erläuterungen:  
Biozide sind z.B. Pflanzenschutz-, Schädlings-
bekämpfungs- und Unkrautvernichtungsmittel.  
Hinsichtlich der Möglichkeit eines selektiven 
Einsatzes solcher Mittel wird auf Ziffer 1.0.2 
verwiesen. 

Pflanzenschutzmittel anzuwenden oder zu la-
gern. 
 
Erläuterungen:  
Hinsichtlich der Möglichkeit eines selektiven 
Einsatzes solcher Mittel wird auf Ziffer 1.0.2 
verwiesen. 

Redaktionelle 
Korrektur, da Bi-
ozide fachlich 
nicht der richtige 
Begriff ist. 

II. Gebote 
Neu: 

- Gebote, die vor allem die landwirtschaftli-
che Bodennutzung betreffen 

Ergänzen von 
neuen Geboten 



Gebot Nr. 12 
 

 
Anzeigeverfahren für Kälken und Düngen 
Das Kälken sowie das Düngen mit N-haltigen 
Düngemitteln ist bei der unteren Naturschutz-
behörde anzuzeigen. Der Bedarf ist z. B. 
durch eine Bodenanalyse nachzuweisen. 
Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 
Erläuterungen: Die Ziele der Maßnahme sind 
die Einstellung des auf den jeweiligen Standort 
angepassten Ziel-pH-Wertes und der Gehalts-
klasse B der Nährstoffe im Boden gemäß Dün-
geverordnung unter Berücksichtigung und För-
derung der im Boden lebenden Mikroorganis-
men sowie die naturschutzgerechte Entwick-
lung der Wiesenflächen durch eine ange-
passte Düngung und Kalkung zum Erreichen 
und zur Erhaltung des besonderen Schutz-
zweckes des jeweiligen geschützten Land-
schaftsbestandteiles. 

zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens 

II. Gebote 
Neu: 
Gebot Nr. 13 
 

- Anzeigeverfahren für ersten Mahdtermin 
und Schnitthäufigkeit 
Der erste Mahdtermin und die Anzahl der 
Schnitte pro Jahr sind bei der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. 

Ergänzen von 
neuen Geboten 
zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens 



Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 
Erläuterungen: Das Ziel der Maßnahme ist die 
naturschutzgerechte Entwicklung der Wiesen-
flächen durch eine angepasste Mahd zum Er-
reichen und zur Erhaltung des besonderen 
Schutzzweckes des jeweiligen geschützten 
Landschaftsbestandteiles. 

II. Gebote 
Neu: 
Gebot Nr. 14 
 

- Anzeigeverfahren für Beweidungsdichte 
und -zeitraum 
Die Beweidungsdichte (GVE/ha) und der Be-
weidungszeitraum sind bei der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. 
Die Maßnahme kann durchgeführt werden, 
wenn die untere Naturschutzbehörde nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige und ggf. erforderlicher, prüffähiger 
Unterlagen erklärt, dass ein Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll bzw. Un-
terlagen oder Angaben zur Prüfung nachgefor-
dert werden. 
Erläuterungen: Das Ziel der Maßnahme ist die 
naturschutzgerechte Entwicklung der Weide-
flächen durch eine angepasste Beweidung 
zum Erreichen und zur Erhaltung des 

Ergänzen von 
neuen Geboten 
zur Anwendung 
des Anzeigever-
fahrens 



besonderen Schutzzweckes des jeweiligen ge-
schützten Landschaftsbestandteiles. 

 
1.1.2. Besondere Festsetzungen für die einzelnen Naturschutzgebiete 

1.1.2.5. Natur-
schutzgebiet 
"Lenneaue Ka-
bel" 
Verbot a) 

die Pfeifengraswiese östlich des Altarmes vor 
dem1.09. zu mähen 

entfällt 
 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

Verbot b) einen 20 m breiten Grünlandstreifen parallel 
zum 
Ufersaum ganzjährig zu beweiden und vor 
dem 1.09. 
zu mähen 

einen 20 m breiten Grünlandstreifen parallel 
zum 
Ufersaum ganzjährig zu beweiden 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.7. Natur-
schutzgebiet 
"Ehemaliger 
Yachthafen Har-
kortsee"  
Gebot b) 

Umwandlung der Ackerfläche in extensiv ge-
nutztes Grünland (jährliche Mahd nicht vor 
dem 1.09. d.J.) 

Umwandlung der Ackerfläche in extensiv ge-
nutztes Grünland 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.9. Natur-
schutzgebiet 
"Lenneaue Ber-
chum" 
Gebot d) 

jährliche Mahd der Wiesenfläche im Spätsom-
mer 

extensive Wiesennutzung durch Mahd  Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.10. Natur-
schutzgebiet 
"Unteres Wanne-
bachtal" 

Streuwiesennutzung (1 x jährliche Mahd im 
September) auf den im Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungs- 
plan festgelegten Flächen 

extensive Nutzung der Wiesen auf den im 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan festge-
legten Flächen 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem 



Gebot g) Verbot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.11. Natur-
schutzgebiet 
"Oberes Wanne-
bachtal"  
Gebot e) 

Streuwiesennutzung (1x Mahd im September 
d.J.) auf den im Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsplan festgelegten Flächen 

extensive Nutzung der Wiesen auf den im 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan festge-
legten Flächen 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.13. Natur-
schutzgebiet 
"Hardt" 
Gebot e) 

Pflege des Magerrasens nördlich "Langen-
stück" durch einmal jährliche Mahd im Herbst 

extensive Pflege des Magerrasens nördlich 
"Langenstück" 
durch Mahd 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.16. Natur-
schutzgebiet 
"Lange Bäume" 
Gebot f) 

extensive Bewirtschaftung der Grünlandflä-
chen im 
Milchenbachtal und Umwandlung der Pferde-
weide in eine zweischürige Wiese 

extensive Bewirtschaftung der Grünlandflä-
chen im 
Milchenbachtal und Umwandlung der Pferde-
weide in extensiv genutztes Grünland 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.1.2.19. Natur-
schutzgebiet 
"Steltenberg" 
Gebot b) 

Umwandlung der waldfreien Bereiche in der 
"Strunkschlenke" in eine einschürige Wiese, 
Erläuterungen: 
Durch einmalige Mahd im Herbst. 

Umwandlung der waldfreien Bereiche in der 
"Strunkschlenke" in eine extensiv genutzte 
Wiese 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

 
1.4.2 Besondere Festsetzungen für die einzelnen geschützten Landschaftsbestandteile 

1.4.2.4 Ge-
schützter 

die Pflege der Wiesenaue durch ein- bis zwei-
malige 
Mahd im Jahr und Abtransport des Mähgutes; 

die extensive Pflege der Wiesenaue durch 
Mahd und Abtransport des Mähgutes; 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 



Landschaftsbe-
standteil "Bach-
aue Steinberg" 
Gebot a) 

in Teilbereichen kann die Pflege auch durch 
eine Beweidung mit max. zwei Großviehein-
heiten/ha erfolgen, 

in Teilbereichen kann die Pflege auch durch 
eine extensive Beweidung erfolgen, 
 

dem Verbot her-
ausgenommen. 
 

1.4.2.11 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Birkenbach" 
Gebot b) 

Pflege der Wiesenfluren durch 1 - 2 malige 
Mahd im 
Jahr und Abtransport des Mähgutes und 

extensive Pflege der Wiesenfluren durch Mahd 
und 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.13 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Knippschild-
bachtal" 
Gebot a) 

die Streuwiesennutzung durch einmalige 
Mahd im 
September und Abtransport des Mähgutes o-
der durch Beweidung mit max. zwei Großvie-
heinheiten/ha unter Ausschluß der sehr feuch-
ten Bereiche, 

die extensive Wiesennutzung durch Mahd und 
Abtransport des Mähgutes oder durch exten-
sive Beweidung unter Ausschluss der sehr 
feuchten Bereiche, 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 
 

1.4.2.14 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Fleyer Bach" 
Gebot c) 

die Pflege der gehölzfreien Uferflächen durch 
ein- 
bis zweimalige Mahd im Jahr oder durch Be-
weidung 
mit max. zwei Großvieheinheiten/ha unter 
Ausschluß der sehr feuchten Bereiche. 

extensive Pflege der gehölzfreien Uferflächen 
durch Mahd oder durch Beweidung unter Aus-
schluss der sehr feuchten Bereiche. 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 
 

1.4.2.17 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Kleingewäs-
ser Tiefendorfer 
Straße" 
Gebot a) 

die Mahd des 5 m breiten Ufersaumes im 
Spätsommer und Abtransport des Mähgutes. 

die Mahd des 5 m breiten Ufersaumes und Ab-
transport des Mähgutes. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.21 Ge-
schützter 

abschnittsweise Pflege der Brachflächen im 
Spätsommer im dreijährigen Turnus und 

abschnittsweise Pflege der Brachflächen im 
Spätsommer im dreijährigen Turnus und ex-
tensive Pflege der Wiesenfluren durch Mahd. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem 



Landschaftsbe-
standteil 
"Feuchtgebiet 'In 
der Halle'" 
Gebot d) 

einmalige Mahd der Wiesenfluren im Spät-
sommer. 

Verbot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.28 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Elsebach-
grund" 
Gebot c) 

jährliche Mahd der nassen Grünlandbereiche 
im Herbst und Abtransport des Mähgutes 

extensive Wiesennutzung der nassen Grün-
landbereiche und Abtransport des Mähgutes 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.38 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Hopfengar-
ten" 
Gebot d) 

jährliche Mahd der Sumpfdotterblumenwiese 
im Herbst und Abtransport des Mähgutes und 

extensive Wiesennutzung der Sumpfdotterblu-
menwiese durch Mahd und Abtransport des 
Mähgutes und 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.41 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Tümpel Kro-
nocken" 
Gebot c) 

Mahd des Grünlandes einmal im Jahr im Spät-
sommer. 

extensive Grünlandnutzung durch Mahd. Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.46 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Wäldchen 
Remberg" 
Gebot c) 

einmal jährliche Mahd der Wiesenfläche im 
Spätsommer und 

extensive Wiesennutzung durch Mahd und Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.56 Ge-
schützter 

Streuwiesennutzung durch einmalige Mahd im 
Herbst und Abtransport des Mähgutes. 

extensive Wiesennutzung durch Mahd und Ab-
transport des Mähgutes. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem 



Landschaftsbe-
standteil 
"Feuchtwiese  
Buntebach" 
Gebot a) 

Verbot herausge-
nommen. 
 

1.4.2.63 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Feuchtgebiet 
Aske" 
Gebot b) 

Pflege der Feuchtwiesen durch einmalige 
Mahd im 
Spätsommer. Das Mähgut ist auf dem Ge-
lände der 
geplanten Kleingartenanlage zu kompostieren. 

extensive Pflege der Feuchtwiesen durch 
Mahd. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. Klein-
gartenanlage 
wird nicht reali-
siert. 
 

1.4.2.64 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Feuchtgebiet 
Stall" 
Gebot b) 

Pflege des Feuchtgrünlandes durch einmalige 
Mahd im Spätsommer. Das Mähgut ist auf 
dem Gelände der geplanten Kleingartenanlage 
zu kompostieren. 

extensive Pflege des Feuchtgrünlandes durch 
Mahd.  

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. Klein-
gartenanlage 
wird nicht reali-
siert. 

1.4.2.79 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Leitmecke" 
Gebot c) 

Pflege des Grünlandes durch einmalige Mahd 
im Spätsommer oder durch Beweidung mit 
max. zwei Großvieheinheiten/ha unter Aus-
schluß der nassen Bereiche (Abzäunung) und 

extensive Pflege des Grünlandes durch Mahd 
oder durch Beweidung unter Ausschluss der 
nassen Bereiche (Abzäunung) und 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 

1.4.2.82 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Teichanlage 

die einmalige Mahd im Spätsommer oder die 
Beweidung mit max. zwei Großvieheinhei-
ten/ha unter Ausschluß nasser Bereiche. 

extensive Grünlandnutzung durch Mahd oder 
Beweidung unter Ausschluss nasser Bereiche. 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 



Brechtefeld/Kalt-
hausen" 
Gebot d) 

 

1.4.2.83 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Helbecke" 
Gebot a) 

die Pflege der Quellwiese durch Streuwiesen-
nutzung 
mit einmaliger Mahd im Spätsommer und 

die extensive Pflege der Quellwiese durch 
Mahd und 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 

1.4.2.87 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Rumscheid" 
Gebot b) 

die Pflege der feuchten Wiesenbereiche durch 
Mahd 
im September und Abtransport des Mähgutes. 

die extensive Pflege der feuchten Wiesenbe-
reiche durch Mahd 
und Abtransport des Mähgutes. 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 

1.4.2.88 Ge-
schützter Land-
schaftsbestand-
teil "Feuchtwiese 
Niggenbölling" 
Verbot a) 

die Mahd vor dem 1.09. eines Jahres entfällt Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 

Gebot a) die Mahd nach dem 1.09. und Abtransport des 
Mähgutes und 

die extensive Nutzung durch Mahd und Ab-
transport des Mähgutes und 

Der förderschäd-
liche Tatbestand 
ist aus dem Ver-
bot herausge-
nommen. 

 
1.4.3 Streuobstwiesen als geschützte Landschaftsbestandteile 

Gebot d) Der Unterwuchs unter den Hochstämmen 
(Wiese, 
Weide) kann durch Beweidung mit Schafen 
(max. 
10 Muttertiere/ha) oder mit max. 2 Rindern/ha, 
- keine Pferde, - genutzt werden. Auch eine 1- 

Der Unterwuchs unter den Hochstämmen 
(Wiese, Weide) kann durch Beweidung mit 
Schafen und Rindern oder durch Mahd ge-
nutzt werden. Das Mähgut muss abgefahren 
werden oder kann auf den Baumscheiben als 
Mulch 

Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 
 



bis 2-malige Mahd - erster Schnitt ab 01.07., 
bei Flächen in Lagen unter 350 m auch schon 
ab  
15.06. - ist möglich. Das Mähgut muß abge-
fahren 
werden oder kann auf den Baumscheiben als 
Mulch 
(max. 10 cm dicke Schicht) erhalten bleiben. 

(max. 10 cm dicke Schicht) erhalten bleiben. 
 
Erläuterungen: 
Bei Beweidung sind die Bäume vor Verbiss 
durch Weidevieh zu schützen (s. zusätzliches 
Verbot a). 

Einschränkung 
der Ver- und Ge-
bote: 
4. 

die Beweidung der Obstwiesen mit einer 
Großvieheinheit pro ha und Jahr vor dem 1.07. 
des Jahres im 
Einvernehmen mit der unteren Landschaftsbe-
hörde. 

entfällt Die förderschäd-
lichen Tatbe-
stände sind aus 
dem Verbot her-
ausgenommen. 

 



Drucksachennummer 0877/2021  -  Anlage 12 

 

Änderung der Textlichen Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans 

Hagen zur Anpassung an die Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz 

 

Textliche Änderungen des Landschaftsplans Hagen – 11. Änderung 

- Änderungen sind fett gedruckt 

- Streichungen sind durchgestrichen 

- Seitenangaben sind kursiv gedruckt 

- Änderungen am Entwurf der Synopse im Rahmen der Beteiligung sind grau 

hinterlegt 

 

Festsetzungsteil 

 

Seite 118 5. Ordnungswidrigkeiten 

Der Abschnitt 5. Ordnungswidrigkeiten wird ge-

strichen und wie folgt geändert: 

Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Abs. 1 Nr. 4 

Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die 

für die Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-

biete, die Naturdenkmale, die geschützten Land-

schaftsbestandteile getroffenen Ver- oder Gebote 

verstößt. 

Gem. § 77 Abs. 2 LNatSchG NRW handelt ferner ord-

nungswidrig, wer:  

a) entgegen § 50 Abs. 3 LNatSchG NRW die Bezeich-

nung „Naturschutzgebiet“, „Landschaftsschutzge-

biet“, „Naturdenkmal“, „geschützter Landschafts-

bestandteil“, „geschützter Biotop“, „Biosphären-

region“, „Nationalpark“, „Nationales Naturmonu-

ment“ oder „Naturpark“ für Teile von Natur und 

Landschaft verwendet, die nicht nach diesem Ge-

setz geschützt sind,  

b) entgegen § 50 Abs. 4 LNatSchG NRW Kennzeichen 

oder Bezeichnungen verwendet, die denen nach § 50 



Abs. 2 oder 3 LNatSchG NRW zum Verwechseln ähn-

lich sind.  

 Ordnungswidrigkeiten können gem. § 78 LNatSchG 

NRW geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße kann 

dabei gem. § 78 Abs. 1 LNatSchG NRW bis zu fünf-

zigtausend Euro betragen. 

 

Seite 125 1.1  
   

  NATURSCHUTZGEBIETE 

 

  1.1.1.  
 

 ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE NATUR-

SCHUTZGEBIETE 

 

 I. Verbote  

 

Das Verbot Nr. 16 wird gestrichen und wie folgt 

neu gefasst: 

 

16. Das Kälken und Düngen der Gewässer sowie das 

Anfüttern von Fischen und Wasservögeln und 

andere Maßnahmen, die den Chemismus des Was-

sers verändern können. 

 

Seite 126 Verbot Nr. 18 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

 

18 a. Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzubewei-

den und nachzusäen. 

18 b. Mehr als zwei Schnitte pro Jahr auf den ve-

getationskundlich bedeutsamen Grünlandflä-

chen gemäß Biotoptypenkartierung NRW durch-

zuführen. Unberührt hiervon sind Flächen im 

Eigentum der Stadt Hagen und der Nordrhein-

Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 

Kulturpflege (NRW-Stiftung). 

 

 Erläuterungen:  

Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, 

wieder artenreiche Wiesen- und 



Weidegrünlandgesellschaften zu schaf-

fen. Die gleichmäßige Bewirtschaftung 

ist dafür erforderlich. 

 

 

Seite 126  Verbot Nr. 19 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

  

  19. Weiden nachzusäen oder diese als Wiese zu 

nutzen. 

Der "Putzschnitt" gehört dabei zu einer ord-

nungsgemäßen Beweidung. 

 

Erläuterungen:  

Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmä-

hen der Weide unmittelbar nach einer 

vorausgegangenen Beweidung verstanden. 

 

Seite 127  Verbot Nr. 22 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

 

22. Pflanzenschutzmittel anzuwenden oder zu la-

gern; 

 

Erläuterungen: 

Hinsichtlich der Möglichkeit eines se-

lektiven Einsatzes solcher Mittel wird 

auf Ziffer 1.0.2 verwiesen. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen im Rahmen 

der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 

zur Vermeidung nachgewiesener starker Kalami-

täten im Einvernehmen mit der unteren Natur-

schutzbehörde. 

 

Seite 131  II. Gebote 

 

  Nach Gebot Nr. 11 werden neu aufgenommen: 

 

Gebote, die vor allem die landwirtschaftliche Bo-

dennutzung betreffen 

 

12. Anzeigeverfahren für Kälken und Düngen 

 



Das Kälken sowie das Düngen mit N-haltigen 

Düngemitteln ist bei der unteren Naturschutz-

behörde anzuzeigen. Der Bedarf ist z. B. 

durch eine Bodenanalyse nachzuweisen. 

 

Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prüfung 

nachgefordert werden; 

 

Erläuterungen:  

Die Ziele der Maßnahme sind die Ein-

stellung des auf den jeweiligen Stand-

ort angepassten Ziel-pH-Wertes und der 

Gehaltsklasse B der Nährstoffe im Boden 

gemäß Düngeverordnung unter Berücksich-

tigung und Förderung der im Boden le-

benden Mikroorganismen sowie die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Wiesen-

flächen durch eine angepasste Düngung 

und Kalkung zum Erreichen und zur Er-

haltung des besonderen Schutzzweckes 

des jeweiligen Naturschutzgebietes. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

13. Anzeigeverfahren für ersten Mahdtermin und 

Schnitthäufigkeit 

 

Der erste Mahdtermin und die Anzahl der Schnitte 

pro Jahr sind bei der unteren Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. 

 

Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt 



werden soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prü-

fung nachgefordert werden; 

    

Erläuterungen:  

Das Ziel der Maßnahme ist die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Wiesen-

flächen durch eine angepasste Mahd zum 

Erreichen und zur Erhaltung des beson-

deren Schutzzweckes des jeweiligen Na-

turschutzgebietes. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

 

14. Anzeigeverfahren für Beweidungsdichte und    

-zeitraum 

 

Die Beweidungsdichte (GVE/ha) und der Beweidungs-

zeitraum sind bei der unteren Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. 

 

Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prüfung 

nachgefordert werden; 

    

Erläuterungen:  

Das Ziel der Maßnahme ist die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Weide-

flächen durch eine angepasste Beweidung 

zum Erreichen und zur Erhaltung des be-

sonderen Schutzzweckes des jeweiligen 

Naturschutzgebietes. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

 



 

Seite 156 1.1.2 
 

BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE EINZELNEN 

NATURSCHUTZGEBIETE 

 

1.1.2.5 
 

Naturschutzgebiet "Lenneaue Kabel" 

   

  Verbot a) entfällt 

 

  a) die Pfeifengraswiese östlich des Altarmes vor 

dem 1.09. zu mähen,  

 

 

Seite 156 Verbot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b)  einen 20 m breiten Grünlandstreifen parallel 

zum Ufersaum ganzjährig zu beweiden 

 

 

Seite 165 1.1.2.7 

 

 Naturschutzgebiet "Ehemaliger Yachthafen 

Harkortsee"  

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b) Umwandlung der Ackerfläche in extensiv ge-

nutztes Grünland  

 

 

Seite 171 1.1.2.9 

 

 Naturschutzgebiet "Lenneaue Berchum" 

 

Gebot d) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

d) extensive Wiesennutzung durch Mahd 

 



 

Seite 174 1.1.2.10 
 

 Naturschutzgebiet "Unteres Wannebachtal" 

 

Gebot g) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

g) extensive Nutzung der Wiesen auf den im 

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan festge-

legten Flächen 

 

 

Seite 176 1.1.2.11  
 

 Naturschutzgebiet "Oberes Wannebachtal"  

 

Gebot e) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

e)  extensive Nutzung der Wiesen auf den im 

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplan festge-

legten Flächen 

 

 

Seite 183 1.1.2.13  
 

 Naturschutzgebiet "Hardt" 

 

Gebot e) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

e)  extensive Pflege des Magerrasens nördlich 

"Langenstück" durch Mahd 

 

 

Seite 192 1.1.2.16  

 

 Naturschutzgebiet "Lange Bäume" 

 

Gebot f) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 



f)  extensive Bewirtschaftung der Grünlandflächen 

im Milchenbachtal und Umwandlung der Pferde-

weide in extensiv genutztes Grünland 

 

 

Seite 199 1.1.2.19  

 

 Naturschutzgebiet "Steltenberg" 

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b) Umwandlung der waldfreien Bereiche in der 

"Strunkschlenke" in eine extensiv genutzte 

Wiese 

 

Seite 314  1.4  

 

   GESCHÜTZTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE 

 

   1.4.1 
 

   ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN FÜR ALLE GE-

SCHÜTZTEN LANDSCAHFTSBESTANDTEILE 

  

I. Verbote 

Verbot Nr. 16 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

16. Das Kälken und Düngen der Gewässer sowie das 

Anfüttern von Fischen und Wasservögeln und 

andere Maßnahmen, die den Chemismus des Was-

sers verändern können. 

 

Seite 315 Verbot Nr. 18 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

 

18 a. Wiesen in Weiden umzuwandeln, nachzubewei-

den und nachzusäen. 

18 b. Mehr als zwei Schnitte pro Jahr auf den ve-

getationskundlich bedeutsamen Grünlandflä-

chen gemäß Biotoptypenkartierung NRW 



durchzuführen. Unberührt hiervon sind Flä-

chen im Eigentum der Stadt Hagen und der 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, 

Heimat- und Kulturpflege (NRW-Stiftung). 

 

Erläuterungen:  

Die Verbote 18 und 19 dienen dazu, wie-

der artenreiche Wiesen- und Weidegrün-

landgesellschaften zu schaffen. Die 

gleichmäßige Bewirtschaftung ist dafür 

erforderlich. 

 

 

Seite 315  Verbot Nr. 19 wird gestrichen und wie folgt neu 
gefasst: 

  

19. Weiden nachzusäen oder diese als Wiese zu 

nutzen. Der "Putzschnitt" gehört dabei zu ei-

ner ordnungsgemäßen Beweidung. 

 

Erläuterungen:  

Unter dem "Putzschnitt" wird das Ausmä-

hen der Weide unmittelbar nach einer 

vorausgegangenen Beweidung verstanden. 

 

 

Seite 316  Verbot Nr. 22 wird gestrichen und wie folgt neu 

gefasst: 

 

22. Pflanzenschutzmittel anzuwenden oder zu la-

gern. 

 

Erläuterungen: 

Hinsichtlich der Möglichkeit eines se-

lektiven Einsatzes solcher Mittel wird 

auf Ziffer 1.0.2 verwiesen. 

 

  

Seite 322 II. Gebote 

 

 Nach Gebot Nr. 11 werden neu aufgenommen: 

 

Gebote, die vor allem die landwirtschaftliche Bo-

dennutzung betreffen 



 

12. Anzeigeverfahren für Kälken und Düngen 

 

Das Kälken sowie das Düngen mit N-haltigen Dünge-

mitteln ist bei der unteren Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. Der Bedarf ist z. B. durch eine Bo-

denanalyse nachzuweisen. 

 

Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prüfung 

nachgefordert werden; 

 

Erläuterungen:  

Die Ziele der Maßnahme sind die Ein-

stellung des auf den jeweiligen Stand-

ort angepassten Ziel-pH-Wertes und der 

Gehaltsklasse B der Nährstoffe im Boden 

gemäß Düngeverordnung unter Berücksich-

tigung und Förderung der im Boden le-

benden Mikroorganismen sowie die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Wiesen-

flächen durch eine angepasste Düngung 

und Kalkung zum Erreichen und zur Er-

haltung des besonderen Schutzzweckes 

des jeweiligen geschützten Landschafts-

bestandteiles. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

 

13. Anzeigeverfahren für ersten Mahdtermin und 

Schnitthäufigkeit 

 

Der erste Mahdtermin und die Anzahl der Schnitte 

pro Jahr sind bei der unteren Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. 

 



Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prüfung 

nachgefordert werden; 

    

Erläuterungen:  

Das Ziel der Maßnahme ist die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Wiesen-

flächen durch eine angepasste Mahd zum 

Erreichen und zur Erhaltung des beson-

deren Schutzzweckes des jeweiligen ge-

schützten Landschaftsbestandteiles. 

 

unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

 

14. Anzeigeverfahren für Beweidungsdichte und -

zeitraum 

 

Die Beweidungsdichte (GVE/ha) und der Beweidungs-

zeitraum sind bei der unteren Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. 

 

Die Maßnahme kann durchgeführt werden, wenn die 

untere Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 

vier Wochen nach Eingang der Anzeige und ggf. er-

forderlicher, prüffähiger Unterlagen erklärt, 

dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt wer-

den soll bzw. Unterlagen oder Angaben zur Prüfung 

nachgefordert werden; 

    

Erläuterungen:  

Das Ziel der Maßnahme ist die natur-

schutzgerechte Entwicklung der Weide-

flächen durch eine angepasste Beweidung 

zum Erreichen und zur Erhaltung des be-

sonderen Schutzzweckes des jeweiligen 

geschützten Landschaftsbestandteiles. 

 



unberührt hiervon bleiben Maßnahmen, die in Be-

wirtschaftungspaketen im Rahmen des Förderpro-

gramms Vertragsnaturschutz festgesetzt sind. 

 

 

Seite 327 1.4.2 

 

BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE EINZELNEN 

GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTSBESTANDTEILE 

 

 

1.4.2.4  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Bachaue 

Steinberg" 

 

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

a) die extensive Pflege der Wiesenaue durch Mahd 

und Abtransport des Mähgutes; in Teilberei-

chen kann die Pflege auch durch eine exten-

sive Beweidung erfolgen, 

 

 

Seite 333 1.4.2.11  
 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Birkenbach" 

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b) extensive Pflege der Wiesenfluren durch Mahd 

und 

 

 

Seite 335 1.4.2.13  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Knippschild-

bachtal" 

 

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 



a) die extensive Wiesennutzung durch Mahd und 

Abtransport des Mähgutes oder durch extensive 

Beweidung unter Ausschluss der sehr feuchten 

Bereiche, 

 

 

Seite 337 1.4.2.14  
 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Fleyer Bach" 

 

Gebot c) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

   

c) extensive Pflege der gehölzfreien Uferflächen 

durch Mahd oder durch Beweidung unter Aus-

schluss der sehr feuchten Bereiche. 

 

 

Seite 339  1.4.2.17  
 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Kleingewässer 

Tiefendorfer Straße" 

  

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

a) die Mahd des 5 m breiten Ufersaumes und Ab-

transport des Mähgutes. 

 

 

Seite 342  1.4.2.21  
 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Feuchtgebiet 

'In der Halle'" 

 

 Gebot d) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

d) abschnittsweise Pflege der Brachflächen im 

Spätsommer im dreijährigen Turnus und exten-

sive Pflege der Wiesenfluren durch Mahd. 

 

 

Seite 349 1.4.2.28  



 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Elsebach-

grund" 

 

 Gebot c) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

c) extensive Wiesennutzung der nassen Grünland-

bereiche und Abtransport des Mähgutes 

 

 

Seite 359 1.4.2.38  

 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Hopfengarten" 

   

 Gebot d) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

d)  extensive Wiesennutzung der Sumpfdotterblu-

menwiese durch Mahd und Abtransport des Mäh-

gutes und 

 

 

Seite 362 1.4.2.41  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Tümpel Krono-

cken" 

 

 Gebot c) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

c) extensive Grünlandnutzung durch Mahd. 

 

 

Seite 366 1.4.2.46  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Wäldchen Rem-

berg" 

 

 Gebot c) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

c)  extensive Wiesennutzung durch Mahd und 

 



 

Seite 374 1.4.2.56  
 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Feuchtwiese  

 Buntebach" 

 

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

a) extensive Wiesennutzung durch Mahd und Ab-

transport des Mähgutes. 

 

 

Seite 381 1.4.2.63  
 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Feuchtgebiet 

Aske" 

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b)  extensive Pflege der Feuchtwiesen durch Mahd. 

 

 

Seite 382 1.4.2.64  
 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Feuchtgebiet 

Stall" 

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b)  extensive Pflege des Feuchtgrünlandes durch 

Mahd. 

  

 

Seite 395 1.4.2.79  

 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Leitmecke" 

 

Gebot c) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 



c)  extensive Pflege des Grünlandes durch Mahd o-

der durch Beweidung unter Ausschluss der nas-

sen Bereiche (Abzäunung) und 

 

 

Seite 398 1.4.2.82  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Teichanlage 

Brechtefeld/Kalthausen" 

 

Gebot d) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

d)  extensive Grünlandnutzung durch Mahd oder Be-

weidung unter Ausschluss nasser Bereiche. 

 

 

Seite 399 1.4.2.83  

 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Helbecke" 

 

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

a)  die extensive Pflege der Quellwiese durch 

Mahd und 

 

 

Seite 402 1.4.2.87  
 

 Geschützter Landschaftsbestandteil "Rumscheid" 

 

Gebot b) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

b)  die extensive Pflege der feuchten Wiesenbe-

reiche durch Mahd und Abtransport des Mähgu-

tes. 

 

 

Seite 402 1.4.2.88  
 

Geschützter Landschaftsbestandteil "Feuchtwiese 

Niggenbölling" 



 

Verbot a) entfällt 

 

a) die Mahd vor dem 1.09. eines Jahres 

 

Gebot a) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

a)  die extensive Nutzung durch Mahd und Abtrans-

port des Mähgutes und 

 

 

Seite 411 1.4.3 

 

Streuobstwiesen als geschützte Landschaftsbe-

standteile 

 

Gebot d) wird gestrichen und wie folgt neu ge-

fasst: 

 

d) Pflege des Grünlandes, d.h.: 

 

-  Der Unterwuchs unter den Hochstämmen (Wiese, 

Weide) kann durch Beweidung mit Schafen und 

Rindern oder durch Mahd genutzt werden. Das 

Mähgut muss abgefahren werden oder kann auf 

den Baumscheiben als Mulch (max. 10 cm dicke 

Schicht) erhalten bleiben. 

    

Erläuterungen: 

Bei Beweidung sind die Bäume vor Ver-

biss durch Weidevieh zu schützen (s. 

zusätzliches Verbot a). 

 

 

Seite 412 Einschränkungen der Ver- und Gebote 

 

 4. entfällt 

 

4.  die Beweidung der Obstwiesen mit einer Groß-

vieheinheit pro ha und Jahr vor dem 1.07. des 

Jahres im Einvernehmen mit der unteren Land-

schaftsbehörde. 
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